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 Veröffentlicht am 07.08.1990

Norm

StPO §72

Rechtssatz

Allein daraus, daß im Kopf eines unter dem Vorsitz des abgelehnten Richters gefaßten Beschlusses der Angeklagte

(indirekt) als "Straftäter" benannt wurde, kann eine Befangenheit nicht abgeleitet werden.
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